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Bestellbedingungen 

für Werk- und Dienstleistungen durch Freie Mitarbeiter 

Stand: 01. August 2016 

 

1. Bestellung und Auftragsbestätigung 

1.1. Der Besteller kann die Bestellung widerrufen, wenn der 
Auftragnehmer sie nicht innerhalb von zwei Wochen nach 
Eingang schriftlich angenommen hat (Auftragsbestätigung). 

1.2. Weicht die Auftragsbestätigung von der Bestellung ab, so ist 
der Besteller nur gebunden, wenn er der Abweichung schriftlich 
zugestimmt hat. Insbesondere ist der Besteller an Allgemeine 
Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers nur insoweit 
gebunden, als diese mit seinen Bedingungen übereinstimmen 
oder er ihnen schriftlich zugestimmt hat. Die Annahme von 
Leistungen sowie Zahlungen bedeuten keine Zustimmung. 

2. Leistungserbringung 

2.1. Setzt der Auftragnehmer für die Durchführung des Auftrages 
Dritte ein, bleibt er für die ordnungsgemäße Erbringung der 
vertraglichen Leistung gegenüber dem Auftraggeber in vollem 
Umfang verantwortlich. Der Auftragnehmer übt ausschließlich 
das fachliche und disziplinarische Weisungsrecht für das von 
ihm eingesetzte Personal aus. Im Übrigen sind die Parteien 
während der Leistungserbringung für die Auswahl, 
Beaufsichtigung und Steuerung des von ihnen jeweils 
eingesetzten eigenen Personals verantwortlich. 

2.2. Zur Erteilung arbeitsrechtlicher und disziplinarischer 
Weisungen an den Auftragnehmer ist der Besteller nicht 
berechtigt. 

2.3. In der Zeiteinteilung seiner Tätigkeit, Bestimmung des Ortes 
und der Art der Durchführung der Leistungen ist der 
Auftragnehmer unter Berücksichtigung sachlicher 
Notwendigkeit und vereinbarter Termine frei. Die Tätigkeit 
durch den Auftragnehmer erfolgt insoweit selbständig und 
unabhängig von der Tätigkeit des Unternehmens des 
Bestellers. 

2.4. Der Auftragnehmer wird die vertragsgegenständlichen 
Leistungen nur auf dem Gelände des Bestellers erbringen, 
soweit dies zur ordnungsgemäßen Durchführung der 
Bestellung zwingend erforderlich ist und dies vorab schriftlich 
vereinbart wurde. In diesem Fall wird der Besteller dem 
Auftragnehmer geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung 
stellen. 

2.5. Der Auftragnehmer tritt durch die Erbringung der Leistungen 
nicht in ein Arbeitsverhältnis zum Besteller, selbst wenn er in 
dessen Räumen tätig wird. 

3. Informationspflicht 

Der Auftragnehmer wird den Besteller, sofern nicht 
ausdrücklich Abweichendes vereinbart ist, über den Fortgang 
der für den Besteller übernommenen Arbeiten unterrichten. 

4. Zusammenarbeit zwischen den Vertragspartnern 

4.1. Der Besteller wird dem Auftragnehmer die zur Erbringung der 
Leistungen erforderlichen Informationen sowie Änderungs-
wünsche hierzu ausschließlich über den benannten 
Ansprechpartner übermitteln. 

4.2. Der Auftragnehmer erhält vom Besteller alle für die Erbringung 
der Leistungen aus Sicht des Bestellers benötigten und bei 
diesem verfügbaren Texte, Unterlagen, Informationen und 
Daten in dem vereinbarten Datenformat, soweit diese dem 
Auftragnehmer nicht anderweitig zugänglich sind. Wenn der 
Auftragnehmer Informationen für nicht ausreichend hält, wird er 
dies dem Besteller unverzüglich mitteilen. 

4.3. Der Auftragnehmer wird die Leistungen mit äußerster Sorgfalt 
unter Beachtung des aktuellen Standes von Wissenschaft und 
Technik erbringen, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. 
Er wird die Vorgaben seitens des Bestellers etwa zu 
Terminologie und Layout einhalten. Soweit die Leistungen des 
Auftragnehmers auch die Erstellung oder Überarbeitung von 
Trainingsunterlagen umfassen, wird er diese nur nach Freigabe 
der Unterlagen durch den Besteller im Rahmen eines Trainings 
verwenden. 

4.4. Die Bewerbung, das Angebot oder der Verkauf eigener Mittel, 
Medien, Trainingsunterlagen oder sonstiger Leistungen des 
Auftragnehmers erfolgen nur mit ausdrücklicher schriftlicher 
Zustimmung des Bestellers. 

5. Abnahme von Werkleistungen und Mängelhaftung 

5.1. Werkleistungen werden nach Bereitstellung durch den 
Auftragnehmer einer Abnahmeprüfung unterzogen. Der 
Besteller wird nach Beendigung der Abnahmeprüfung 
schriftlich oder in anderer geeigneter Form die Abnahme der 
Leistung erklären, sofern die Leistung frei von Mängeln ist. 

5.2. Sollte sich ergeben, dass Leistungen des Auftragnehmers mit 
Mängeln behaftet sind, wird der Auftragnehmer diese innerhalb 
einer angemessenen Frist auf eigene Kosten entweder 
beseitigen oder nach Wahl des Bestellers seine Leistungen 
erneut mangelfrei erbringen. Beseitigt der Auftragnehmer trotz 
angemessener Nachfrist die Mängel nicht oder versäumt es der 
Auftragnehmer die Leistungen erneut mangelfrei zu erbringen, 
kann der Besteller vom Vertrag zurücktreten oder die 
Vergütung angemessen mindern oder den Mangel auf Kosten 
des Auftragnehmers beseitigen oder beseitigen lassen und 
Schadensersatz statt der Leistung verlangen. 

5.3. Sachmängelansprüche verjähren in drei Jahren, soweit das 
Gesetz keine längeren Fristen vorsieht. 

5.4. Rechtsmängelansprüche verjähren in fünf Jahren, soweit das 
Gesetz keine längeren Fristen vorsieht. 

5.5. Weitergehende oder andere Ansprüche bleiben unberührt. 

6. Reisekosten 

6.1. Sofern vorab vereinbart, werden Reise- und 
Übernachtungskosten erstattet, wenn der Auftragnehmer nach 
vorheriger schriftlich oder per E-Mail erteilter Zustimmung des 
Bestellers zur Übernahme der Kosten Reisen unternimmt. Die 
Erstattung der (Netto-) Reise- und Übernachtungskosten erfolgt 
in diesen Fällen nur gegen Vorlage der entsprechenden 
Kostenbelege in Kopie, Ausweisung der darin enthaltenen 
Vorsteuerbeträge (mit Ausnahme von Pauschalen und km-
Geld) und nach Abzug der möglichen Vorsteuerbeträge wie 
folgt: 

Bahn 2. Klasse 

Flugzeug Economy Class 

Kilometergeld entsprechend den Richtlinien der 
Finanzbehörden 

Übernachtungs-
pauschale 

entsprechend den Richtlinien der Finanz
behörden oder in Abstimmung mit dem 
Ansprechpartner gegen Vorlage ent-
sprechender Belegkopien auch höhere 
Übernachtungskosten 

6.2. Der Auftragnehmer wird jeweils vor Reiseantritt mit dem 
Besteller die Einzelheiten von Reisen (wie z.B. Einsatzort, 
Termine, Auswahl der Hotelkategorie sowie der Wagenklasse 
bei Benutzung eines Mietwagens oder des eigenen Pkws 
anstelle von Bahn oder Flugzeug) abstimmen, wobei unter 
Berücksichtigung der zeitlichen Notwendigkeiten das ange-
messenste und kostengünstigste Reisemittel gewählt wird. 

7. Vergütung 

7.1. Als Vergütung für seine Leistungen und die dem Besteller 
gemäß nachstehender Ziffer 11 eingeräumten Rechte 
entrichtet der Besteller an den Auftragnehmer, nach 
ordnungsgemäßer und termingerechter Erbringung der 
Leistungen den vereinbarten Betrag. 

7.2. Ist der Auftragnehmer der Ansicht, dass Auftrags-
konkretisierungen oder Änderungswünsche des Bestellers 
nach Ziffer 4.1 oder andere vom Besteller zu vertretende 
Umstände zu einem erhöhten Arbeitsaufwand führen, so wird 
er dies dem Besteller unverzüglich schriftlich mitteilen. Die 
Vertragspartner werden sich dann über eine angemessene 
Erhöhung der Vergütung verständigen. Unterbleibt die 
unverzügliche schriftliche Mitteilung, so kann der 
Auftragnehmer keine Erhöhung der Vergütung beanspruchen. 

7.3. In der Vergütung sind sämtliche Nebenkosten für den 
Leistungsort sowie die vom Auftragnehmer bereitgestellten 
üblichen Betriebsmittel wie z.B. EDV-Equipment und 
Kommunikationsmittel inbegriffen. 
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7.4. Im Falle der Bereitstellung von Betriebsmitteln durch den 
Besteller, wird dem Auftragnehmer eine Nutzungsgebühr 
entsprechend einer gesondert abzuschließenden Nutzungs-
vereinbarung in Rechnung gestellt. 

8. Rechnungen 

8.1. Der Auftragnehmer wird dem Besteller für die jeweils fälligen 
Zahlungen Rechnungen übermitteln, in denen die ggf. 
berechneten Nebenkosten (Reise- und Übernachtungskosten) 
und die gesetzliche Umsatzsteuer, soweit die erbrachten 
Leistungen dem Umsatzsteuergesetz unterworfen werden, 
jeweils gesondert ausgewiesen sind und vom Besteller 
unterzeichnete Leistungsnachweise in Kopie beigefügt sind. 
Die ordnungsgemäße ertragsteuerliche Versteuerung aller 
Zahlungen sowie gegebenenfalls die Abführung der 
Umsatzsteuer und der Sozialversicherungsbeiträge obliegt 
dem Auftragnehmer. Sofern bei den vom Auftragnehmer 
erbrachten Leistungen das Reverse-Charge-Verfahren zur 
Anwendung kommt, stellt er die Rechnung ohne Ausweis von 
Umsatzsteuer aus und weist auf der Rechnung auf diesen 
Umstand durch die Angabe „Steuerschuldnerschaft des 
Leistungsempfängers / Reverse-Charge“ hin. 

8.2. Soweit eine Vergütung nach Stunden vereinbart ist, sind die 
vom Besteller gegengezeichneten Stundennachweise der 
Rechnung beizufügen. 

9. Zahlungen 

9.1. Zahlungen werden, wenn nichts anderes vereinbart ist, 
innerhalb von 35 Tagen netto zur Zahlung fällig. Bei einer 
Zahlung innerhalb von 14 Tagen ist der Besteller zu einem 
Abzug von 3 % Skonto berechtigt. 

9.2. Die Zahlungsfrist beginnt, sobald die Leistung vollständig 
erbracht und die ordnungsgemäß ausgestellte Rechnung 
eingegangen ist. 

9.3. Soweit der Auftragnehmer Materialtests, Prüfprotokolle, 
Qualitätsdokumente oder andere Unterlagen zur Verfügung zu 
stellen hat, setzt die Vollständigkeit der Leistung auch den 
Eingang dieser Unterlagen beim Besteller voraus. Skontoabzug 
ist auch dann zulässig, wenn der Besteller aufrechnet oder 
Zahlungen in angemessener Höhe aufgrund von Mängeln 
zurückhält. 

9.4. Zahlungen bedeuten keine Anerkennung der Leistungen als 
vertragsgemäß. 

10. Verzug 

10.1. Für die Rechtzeitigkeit der Leistungen kommt es auf den 
vereinbarten Leistungstermin oder, soweit Leistungen der 
Abnahme unterliegen, auf die erfolgreiche und vollständige 
Abnahme der Leistungen an. 

10.2. Bei erkennbarer Verzögerung der Leistungen oder Teilen 
hiervon bzw. der Nacherfüllung ist der Besteller unverzüglich zu 
benachrichtigen und dessen Entscheidung einzuholen. 

10.3. Kommt der Auftragnehmer in Verzug, so ist der Besteller 
berechtigt, für jeden angefangenen Werktag der Verzögerung 
eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,3 % der Auftragssumme, 
höchstens jedoch 5 % der Auftragssumme zu fordern. 

10.4. Bei einer von dem Auftragnehmer verschuldeten Überschrei-
tung von verbindlichen Zwischenterminen (Vertragsfristen) sind 
Bemessungsgrundlage die bis zum Zeitpunkt des Zwischen-
termins zu erbringenden Leistungen des Auftragnehmers. 
Vertragsstrafen für die Überschreitung von Zwischenterminen 
sind auf eine Vertragsstrafe für die Überschreitung des 
Endtermins anzurechnen. 

10.5. Kommt der Auftragnehmer bezüglich eines Fixtermins in 
Verzug, so ist der Besteller berechtigt, eine Vertragsstrafe in 
Höhe von 5 % der für diesen Termin vereinbarten Auftrags-
summe zu verlangen und/oder vom Vertrag zurückzutreten. 

10.6. Die vorstehenden Bestimmungen zur Vertragsstrafe entbinden 
nicht von der Liefer- und Leistungsverpflichtung. Die 
Vertragsstrafe kann noch geltend gemacht werden, wenn der 
Vorbehalt, die Vertragsstrafe geltend zu machen, bis zur 
Schlussrechnung erklärt wird. 

10.7. Weitere Ansprüche und Rechte bleiben unberührt. 

11. Nutzungsrechte und -möglichkeiten 

11.1. Die Ergebnisse der Leistungen (nachfolgend "Ergebnisse" 
genannt) werden mit ihrer Erstellung, und zwar in ihrem 
jeweiligen Bearbeitungszustand, Eigentum des Bestellers. Der 
Auftragnehmer wird die Ergebnisse bis zu ihrer Übergabe für 
den Besteller verwahren. Dem Besteller steht das 
ausschließliche, übertragbare, unterlizenzierbare, weltweite, 
inhaltlich und zeitlich unbegrenzte Recht zu, die Ergebnisse 
selbst oder durch Dritte beliebig zu nutzen, zu vervielfältigen, 
zu ändern und, auch in einer von ihm bearbeiteten Form, 
öffentlich zugänglich zu machen, zu veröffentlichen oder zu 
verwerten. 

11.2. Soweit der Besteller und/oder ein Dritter, der mit dem Besteller 
in vertraglicher Beziehung steht, beim Auftragnehmer ent-
wickelte oder erworbene Methoden, Verfahren, Management-
werkzeuge, Konzepte, Ideen und sonstiges Know-how benötigt 
(„Background Know-How“), um die Ergebnisse nutzen zu kön-
nen, räumt der Auftragnehmer dem Besteller hiermit ein nicht-
ausschließliches, übertragbares, unbeschränktes, weltweites, 
unbefristetes, kostenloses Nutzungsrecht an dem Background 
Know-How ein, das auch das Recht zur Unterlizenzierung 
umfasst. 

11.3. Sind in den Ergebnissen schutzfähige Erfindungen oder 
Gedanken enthalten, ist der Besteller berechtigt, hierauf nach 
seinem freien Ermessen und auf seinen Namen in beliebigen 
Ländern Schutzrechte anzumelden, diese aufrechtzuerhalten 
oder auch jederzeit fallen zu lassen. Soweit erforderlich, wird 
der Auftragnehmer den Besteller bei der Anmeldung 
unterstützen; der Auftragnehmer wird alles unterlassen, was die 
Anmeldung und effiziente Verwertung der Rechte durch den 
Besteller behindern könnte. Die aufgrund solcher Anmeldungen 
entstehenden Schutzrechte gehören dem Besteller. 

11.4. Der Auftragnehmer verzichtet, sofern nicht im Einzelfall 
anderes vereinbart ist, auf die Nennung als Urheber im Rahmen 
der erzielten Ergebnisse. 

11.5. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dafür zu sorgen, dass die 
im Rahmen der Erbringung der Leistungen entstehenden 
Erfindungen oder Gedanken ohne Kosten für den Besteller auf 
den Besteller übertragen werden. 

11.6. Der Auftragnehmer wird, soweit er sich bei der Erbringung von 
Leistungen, unter Einhaltung von Ziffer 2.1, Dritter bedient, 
vertraglich sicherstellen, dass die Rechte nach dieser Ziffer 11 
ausschließlich und zeitlich unbegrenzt dem Besteller zustehen 
und auch nicht durch die Beendigung der Verträge zwischen 
dem Auftragnehmer und den Dritten berührt werden. 

12. Open Source Software 

12.1. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dass seine Leistungen 
keine Open Source Software oder nur solche enthält, deren 
Verwendung vom Besteller zuvor schriftlich freigegeben wurde. 

12.2. „Open Source Software“ im Sinn dieser Regelung ist Software, 
die vom Rechteinhaber beliebigen Nutzern lizenzgebührenfrei 
mit dem Recht zur Bearbeitung und/oder Verbreitung auf der 
Grundlage einer Lizenz oder anderen vertraglichen Regelung 
(„offene Lizenzbedingungen“) überlassen wird. Offene 
Lizenzbedingungen umfassen dabei unter anderem und nur 
beispielhaft die folgenden Lizenzbedingungen: GNU General 
Public License (GPL), GNU Lesser GPL (LGPL), BSD License, 
Apache License oder MIT License. 

12.3. Ersucht der Auftragnehmer um Einverständnis zur Verwendung 
von Open Source Software, so ist er unbeschadet seiner Pflicht 
zur Einhaltung der offenen Lizenzbedingungen verpflichtet, 
dem Besteller den Source Code der freizugebenden 
OpenSource Software zur Verfügung zu stellen, und eine 
Auflistung sämtlicher zu verwendender Open SourceSoftware 
Dateien mit einem Hinweis auf die jeweils anwendbare Lizenz, 
eine Kopie des vollständigen Lizenztextes sowie die 
vorhandenen Urheberrechtsvermerke und Copyright-Notices 
zu überlassen. 
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13. Materialbereitstellungen, Informationen 

13.1. Materialbereitstellungen sowie zur Verfügung gestellte 
Informationen bleiben Eigentum des Bestellers und sind 
unentgeltlich getrennt zu lagern, zu bezeichnen und zu 
verwalten. Ihre Verwendung ist nur für Aufträge des Bestellers 
zulässig. Bei schuldhafter Wertminderung oder Verlust ist vom 
Auftragnehmer Ersatz zu leisten, wobei der Auftragnehmer 
auch einfache Fahrlässigkeit zu vertreten hat. Dies gilt auch für 
die berechnete Überlassung auftragsgebundenen Materials. 

13.2. Verarbeitung und Umbildung des Materials sowie der 
Informationen erfolgt für den Besteller. Der Besteller wird 
unmittelbar Eigentümer der neuen umgebildeten Sache. Sollte 
dies aus rechtlichen Gründen nicht möglich sein, so sind sich 
der Besteller und der Auftragnehmer darüber einig, dass der 
Besteller in jedem Zeitpunkt der Verarbeitung oder Umbildung 
Eigentümer der neuen Sache wird. Der Auftragnehmer 
verwahrt die neue Sache unentgeltlich für den Besteller mit der 
Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns. 

14. Herausgabe von Unterlagen 

Der Auftragnehmer wird alle Unterlagen und sonstigen 
Hilfsmittel, die er im Zusammenhang mit der Bestellung 
erhalten oder erstellt hat, einschließlich Kopien, herausgeben 
und zwar spätestens unverzüglich nach der Abnahme oder 
Übergabe der Ergebnisse bzw. soweit eine Abnahme oder 
Übergabe aufgrund der Art der Ergebnisse nicht möglich ist, 
nach Durchführung der vereinbarten Leistungen. 

15. Geheimhaltung, Datenschutz, Informationssicherheit 

15.1. Der Auftragnehmer wird die Ergebnisse wie auch die ihm im 
Rahmen der Erbringung der Leistungen von und über den 
Besteller erlangten Kenntnisse und Erfahrungen, Unterlagen, 
Aufgabenstellungen, Geschäftsvorgänge oder sonstige Infor-
mationen sowie den Abschluss des Vertrages und die Ergeb-
nisse gegenüber anderen als den nach Ziffer 2.1 an der Durch-
führung des Vertrages beteiligten Dritten - auch über die Dauer 
des Vertrages hinaus - vertraulich behandeln, solange und 
soweit diese nicht rechtmäßig allgemein bekannt geworden 
sind oder der Besteller im Einzelfall einer Weitergabe schriftlich 
zugestimmt hat. Der Auftragnehmer wird diese Informationen 
ausschließlich für die zur Erbringung der Leistungen erfor-
derlichen Zwecke benutzen. 

15.2. Der Auftragnehmer wird geeignete Maßnahmen zur Datensi-
cherung und zum Schutz seiner IT Systeme vor Programmen 
mit Schadensfunktion (Viren) und dem Zugriff unbefugter Dritter 
ergreifen, um vom Besteller erhaltene Informationen und die für 
diesen erstellten Ergebnisse vor Verlust, Veränderung, Weiter-
gabe oder Zugriff durch unbefugte Dritte angemessen zu 
schützen. 

15.3. Soweit der Auftragnehmer bei der Leistungserbringung Zugang 
zu personenbezogenen Daten erhält, wird der Auftragnehmer 
die gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz beachten 
und dem Besteller ermöglichen, sich über deren Einhaltung zu 
informieren. 

15.4. Der Auftragnehmer wird denjenigen Dritten, derer er sich bei 
der Erbringung der Leistungen unter Einhaltung von Ziffer 2.1 
bedient, eine dieser Ziffer 15 entsprechende Verpflichtung 
auferlegen. 

16. Forderungsabtretung 

Forderungsabtretungen sind nur mit vorheriger schriftlicher 
Zustimmung des Bestellers zulässig. 

17. Stornierung, Kündigungsrecht; Folgen der Kündigung 

17.1. Der Auftrag endet mit seiner Erfüllung. 
17.2. Soweit der Auftrag aus nicht vom Besteller zu vertretenden 

Gründen nicht oder nicht mehr durchgeführt wird, ist der 
Besteller berechtigt einen Auftrag vor Auftragsbeginn kostenlos 
zu stornieren oder während der Auftragserbringung mit einer 
Frist von 7 Tagen zu kündigen. 

17.3. Bei einer vorzeitigen Kündigung gem. Ziffer 17.2 vergütet der 
Besteller die bis zur Vertragsbeendigung erbrachten Leis-
tungen. Darüber hinausgehende Erfüllungs- oder Schadens-
ersatzansprüche stehen dem Auftragnehmer anlässlich der 
Kündigung nicht zu. 

17.4. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt davon 
unberührt. Ein außerordentlicher Kündigungsgrund für den 
Besteller liegt insbesondere vor, wenn der Auftragnehmer die 
ihm nach dem Vertrag obliegenden Pflichten verletzt oder die 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des 
Auftragnehmers beantragt wurde oder das Insolvenzverfahren 
über das Vermögen des Auftragnehmers eröffnet oder mangels 
Masse abgelehnt wird. In diesem Fall kann der Besteller die für 
die Weitererbringung der Leistungen vorhandene Einrichtung 
oder bisher erbrachte Leistungen des Auftragnehmers gegen 
angemessene Vergütung in Anspruch nehmen. 

18. Verhaltenskodex für Auftragnehmer, Sicherheit in der 
Lieferkette 

18.1. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Gesetze der jeweils 
anwendbaren Rechtsordnung(en) einzuhalten. Insbesondere 
wird er sich weder aktiv noch passiv, direkt oder indirekt an 
jeder Form der Bestechung beteiligen. 

18.2. Der Auftragnehmer trifft die erforderlichen organisatorischen 
Anweisungen und Maßnahmen insbesondere in den Bereichen 
Objektschutz, Geschäftspartner-, Personal- und Informations-
sicherheit, Verpackung und Transport, um die Sicherheit in der 
Lieferkette gemäß den Anforderungen entsprechender 
international anerkannter Initiativen auf Grundlage des WCO 
SAFE Framework of Standards (z.B. AEO, CTPAT) zu 
gewährleisten. Er schützt seine Lieferungen und Leistungen an 
den Besteller oder an vom Besteller bezeichnete Dritte vor 
unbefugten Zugriffen und Manipulationen. Er verpflichtet 
etwaige Unterauftragnehmer, ebenfalls entsprechende 
Maßnahmen zu treffen. Er verpflichtet etwaige Unterauftrag-
nehmer überdies, ausschließlich zuverlässiges Personal 
einzusetzen und sämtliche anwendbaren gesetzlichen oder 
behördlichen Vorgaben, insbesondere zu Lohnsteuer, 
Sozialversicherung, Mindestentgelt und Aufenthaltsrecht 
einzuhalten. 

18.3. Verstößt der Auftragnehmer schuldhaft gegen diese 
Verpflichtungen, so ist der Besteller unbeschadet weiterer 
Ansprüche berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder den 
Vertrag zu kündigen. Sofern die Beseitigung der 
Pflichtverletzung möglich ist, darf dieses Recht erst nach 
fruchtlosem Verstreichen einer angemessenen Frist zur 
Beseitigung der Pflichtverletzung ausgeübt werden. 

19. Kundenschutz 

19.1. Der Auftragnehmer darf jederzeit auch für andere Auftraggeber 
oder einen Arbeitgeber tätig sein. 

19.2. Der Auftragnehmer verpflichtet sich jedoch mit Annahme der 
Bestellung für die Dauer von 12 Monaten nach Ende des 
jeweiligen Auftrags für keinen Kunden des Bestellers tätig zu 
werden, in dessen Projekt er über den Besteller tätig war.  

20. Vorbehaltsklausel 

Die Vertragserfüllung seitens des Bestellers steht unter dem 
Vorbehalt, dass der Erfüllung keine Hindernisse aufgrund von 
nationalen oder internationalen Vorschriften des 
Außenwirtschaftsrechts sowie keine Embargos und/oder 
sonstige Sanktionen entgegenstehen. 

21. Benennung als Referenzkunde 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, nur mit vorheriger 
schriftlicher Zustimmung des Bestellers, den Besteller als 
Referenzkunden zu benennen und/oder mit Produkten zu 
werben, die er im Rahmen des Vertragsverhältnisses mit dem 
Besteller für diesen entwickelt hat. 

22. Anwendbares Recht, Gerichtsstand 

22.1. Es gilt deutsches materielles Recht unter Ausschluss des UN-
Kaufrechtes vom 11.04.1980. 

22.2. Ausschließlicher Gerichtsstand ist München, wenn der 
Auftragnehmer Kaufmann ist. 

23. Ergänzende Bestimmungen 

Soweit diese Bestellbedingungen keine Regelung enthalten, 
gelten die gesetzlichen Vorschriften. 

 


